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§ 43 ASVG Auskunftspflicht der
Versicherten und der

Zahlungs(Leistungs)empfänger
 ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.01.2025

1. (1)Die Versicherten sowie die Zahlungs-(Leistungs-)empfänger/innen sind verpflichtet, den Versicherungsträgern

über alle für das Versicherungsverhältnis, für die Beitragspflicht und für die Prüfung oder die Durchsetzung von

Ansprüchen nach den §§ 332 ff. maßgebenden Umstände längstens binnen 14 Tagen wahrheitsgemäß Auskunft

zu erteilen.

2. (2)Die gemäß § 4 Abs. 4 versicherten Personen sind verpflichtet, dem Dienstgeber im Sinne des § 4 Abs. 4 Z 1 und

2 Auskunft über das Bestehen einer die Pflichtversicherung gemäß § 4 Abs. 4 ausschließenden anderen

Pflichtversicherung auf Grund ein und derselben Tätigkeit zu erteilen. Die §§ 111 bis 113 sind anzuwenden.

3. (3)Die Versicherten sind verpflichtet, dem Krankenversicherungsträger über alle für die Einhebung des

Zusatzbeitrages für Angehörige (§ 51d) maßgebenden Umstände Auskunft zu erteilen.

4. (4)Die Versicherten sind verpflichtet, zur Auskunftserteilung über die Beschäftigung bei einem rechtskräftig als

Scheinunternehmen nach § 35a festgestellten Unternehmen binnen sechs Wochen nach schriftlicher

Aufforderung persönlich beim Krankenversicherungsträger zu erscheinen.

In Kraft seit 01.01.2016 bis 31.12.9999

 2025 JUSLINE

JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at

file:///
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/332
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/4
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/111
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/51d
https://www.jusline.at/gesetz/asvg/paragraf/35a
file:///

	§ 43 ASVG Auskunftspflicht der Versicherten und der Zahlungs(Leistungs)empfänger
	ASVG - Allgemeines Sozialversicherungsgesetz


